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Info-Merkblatt 
 
 

Wiederkehrende Begutachtung nach § 57a KFG 1967 
 

 
Bis auf begründete Ausnahmen werden ausschließlich Dienstkraftwagen (Fahrzeuge von 

Gebietskörperschaften) und Fahrzeuge von ausgewählten Organisationen überprüft.  

 

 

WICHTIG 
 

Für die Durchführung der Begutachtung sind folgende Unterlagen mitzubringen: 
 

1. Zulassungsschein 
 
Für Fahrzeuge mit Aufbauten oder über 3500 kg (technisch zul. Gesamtmasse) zusätzlich: 
 

2. Prüfbuch mit gültiger Überprüfung für aufgebaute Ladekräne, Ladebordwände etc.  
 

3. Tachoprüfung - Überprüfungsnachweis (nicht älter als 2 Jahre) für Kraftfahrzeuge, bei 
denen ein Fahrtschreiber vorgeschrieben ist 

 
4. Genehmigungsdokument (Typenschein, Einzelgenehmigung oder Datenauszug) 

allenfalls in Kopie 

 

Das Fahrzeug ist in gereinigtem Zustand vorzuführen; die Fahrgestellnummer muss 

vollständig sichtbar sein. 

 
Kann ein vereinbarter Termin nicht wahrgenommen werden, ist dieser zeitgerecht zu 
stornieren (Storno-Link in der Terminbestätigung) und ein neuer Termin zu vereinbaren! 
 
Bezahlung in den Außendienststellen nur mit Bankomat- oder Kreditkarte möglich! 

 
 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen zur Terminvereinbarung (Termine, Kontakte und Außenstellen) unter 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/288560.htm 

Amt der Oö. Landesregierung 
Direktion Straßenbau und Verkehr 
Abteilung Verkehr 
4021 Linz  •  Bahnhofplatz 1 

https://www.land-oberoesterreich.gv.at/288560.htm

